
Durchsuchung von Or-
ten und Gegenständen

Die Bestimmungen der
StPO 1975 über die Haus-
durchsuchung (§§ 139 ff St-
PO 1975) konnten nur einen
kleinen Teil jenes Spek-
trums von Befugnissen ab-
decken, die für die Durchsu-
chung von unterschiedli-
chen Orten benötigt worden
wären. Völlig ungeregelt
war das Durchsuchen von
Fahrzeugen, sofern diese
nicht auch Wohnzwecken
dienten. Dessen ungeachtet
hat sich die Praxis ent-
wickelt, für das Öffnen und
Durchsuchen eines Fahr-
zeugs einen Hausdurchsu-
chungsbefehl zu beantragen.

In manchen Fällen wird in §
39 SPG eine taugliche
Rechtsgrundlage (für sicher-
heitspolizeiliche Zwecke)
zu finden sein. Vergeblich
sucht man in der StPO 1975
eine ausdrückliche Befugnis
für das Durchsuchen von
Behältnissen zum Zwecke
der Strafrechtspflege. Aus
Sicht aller Verfahrensbetei-
ligter ist es daher zu be-
grüßen, dass das Strafpro-
zessreformgesetz klare
Durchsuchungsbefugnisse
geschaffen hat.

Gemäß § 117 Z 2 ist die
„Durchsuchung von Orten
und Gegenständen“ das
Durchsuchen eines nicht all-
gemein zugänglichen
Grundstücks, Raums, Fahr-

zeugs oder Behältnisses (lit.
a) bzw. einer Wohnung oder
eines anderen Ortes, der
durch das Hausrecht ge-
schützt ist, und darin befind-
licher Gegenstände (lit. b).

Die Durchsuchung allge-
mein zugänglicher Räume
ist keine Durchsuchung im
Sinne des § 117, sondern ei-
ne allgemeine Ermitt-
lungstätigkeit (§ 91 Abs 2
iVm § 99 Abs 1) und unter-
liegt daher keinen besonde-
ren Formvorschriften.

Warum wurde die Diffe-
renzierung hinsichtlich der
zu durchsuchenden Orte
vom Gesetzgeber vorgenom-
men? Der Unterschied liegt
in der Intensität des Ein-

griffs in die Privatsphäre der
Betroffenen.  
• Durchsuchungen eines
nicht allgemein zugängli-
chen Grundstücks, Raumes,
Fahrzeugs oder Behältnisses
können von der Kriminalpo-
lizei bei Vorliegen eines
Durchsuchungsgrunds (§
119 Abs 1) und unter Be-
achtung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes
selbstständig vorgenommen
werden. 
• Durchsuchungen einer
Wohnung oder eines ande-
ren Orts, der durch das
Hausrecht geschützt ist, und
darin befindlicher Gegen-
stände, bedürfen einer An-
ordnung der Staatsanwalt-
schaft, der eine gerichtliche
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Die Kriminalpolizei kann die Durchsuchung eines Kraftfahrzeugs bei Vorliegen eines Durchsuchungsgrunds und unter Beach-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes selbstständig vornehmen.

Ausgewählte Befugnisse
Serie StPO-Reform (4. Teil): Die Bestimmungen über die Durchsuchung von Orten und Gegenständen

und über die Sicherstellung. 



Bewilligung zugrunde liegt.
Nur ausnahmsweise kann
die Kriminalpolizei bei Ge-
fahr im Verzug die Durch-
suchung einer Wohnung
selbst vornehmen (§§ 99
Abs 3, 120 Abs 1). Über ei-
ne solche Durchsuchung hat
die Kriminalpolizei sobald
wie möglich der Staatsan-
waltschaft einen Anlassbe-
richt zu erstatten. 

Die Staatsanwaltschaft
hat im Nachhinein eine Ent-
scheidung des Gerichts über
die Zulässigkeit der Durch-
suchung  zu beantragen.
Wird die Bewilligung nicht
erteilt, so haben Staatsan-
waltschaft und Kriminalpo-
lizei mit den ihnen zu Gebo-
te stehenden rechtlichen
Mitteln den der gerichtli-
chen Entscheidung entspre-
chenden Rechtszustand her-
zustellen. Mit der Schaffung
dieser Eilkompetenz der
Kriminalpolizei hat der Ge-
setzgeber dafür gesorgt,
dass notwendige Ermitt-
lungshandlungen rechtzeitig
und effektiv gesetzt werden
können. 

Selbstverständlich ist die
Kriminalpolizei auch in Si-
tuationen, in denen ein so-
fortiges Einschreiten das
Gebot der Stunde ist, an das
Gesetzmäßigkeitsprinzip ge-
bunden. Die nachträgliche
gerichtliche Prüfung stellt
so zu sagen das umfassende
nachprüfende Regulativ dar.
Kommt das Gericht ex post
betrachtet zu dem Schluss,
dass die Voraussetzungen
für eine Durchsuchung zwar
vorlagen, die Kriminalpoli-
zei aber unzulässigerweise
von Gefahr im Verzug aus-
gegangen ist, hat dies auf
die Zulässigkeit der gesetz-
ten Maßnahme keine Aus-
wirkung. Davon unberührt
bleibt die Frage einer allfäl-
ligen dienstrechtlichen Ver-
antwortung der einschrei-
tenden Organe.

Anmerkung: Die Eilkom-
petenz kommt der Kriminal-
polizei zu. Ist auf Grund der
Dringlichkeit ein Zuwarten

nicht möglich und kann der
Staatsanwalt den Richter
nicht erreichen, wird auf-
grund Gefahr im Verzug die
Kriminalpolizei einschrei-
ten. Die Staatsanwaltschaft
selbst verfügt nicht über
diese Eilkompetenz.

Unter welchen Vorausset-
zungen ist die Kriminalpoli-
zei berechtigt, eine Durch-
suchung von Orten und Ge-
genständen vorzunehmen?
Die Durchsuchung von Or-
ten und Gegenständen ist
gemäß § 119 Abs 1 zuläs-
sig, wenn auf Grund be-
stimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass 
• sich dort eine Person ver-
birgt, die einer Straftat ver-
dächtig ist, oder 
• Gegenstände befinden, die
sicherzustellen sind oder 
• Spuren befinden, die aus-
zuwerten sind.  

Diese Voraussetzungen
gelten sowohl für Orte, die
durch das Wohnrecht ge-
schützt sind, als auch für die
dem Hausrecht nicht unter-
liegenden Räumen. Der Un-
terschied liegt – wie ausge-
führt – in der Anordnungs-
befugnis.

Welche Formvorschriften
sind bei der Durchsuchung
von Orten und Gegenstän-
den zu beachten? Bei allen
Durchsuchungen sind Auf-

sehen, Belästigungen und
Störungen auf das unver-
meidbare Maß zu beschrän-
ken. Die Eigentums- und
Persönlichkeitsrechte sämt-
licher Betroffener sind so-
weit wie möglich zu wah-
ren.

Vor jeder Durchsuchung
ist der Betroffene unter An-
gabe der hiefür maßgeben-
den Gründe aufzufordern,
die Durchsuchung zuzulas-
sen oder das Gesuchte frei-
willig herauszugeben. Von
dieser Aufforderung darf
nur bei Betreten auf frischer
Tat, nach einer Festnahme
und bei Gefahr im Verzug
abgesehen werden.

Der Betroffene hat das
Recht, bei einer Durchsu-
chung von Orten und Ge-
genständen anwesend zu
sein und eine Vertrauens-
person zuzuziehen. Die Kri-
minalpolizei wird bis zum
Eintreffen der Vertrauens-
person eine angemessene
Zeit lang warten müssen.
Das Strafprozessreformge-
setz nimmt in dieser Hin-
sicht keine zeitliche Ein-
schränkung vor, sodass die
jeweilige Zeitspanne im
Einzelfall von verschiede-
nen Faktoren abhängig und
unterschiedlich zu bewerten
sein wird. Die Beiziehung
einer Vertrauensperson un-
terliegt der Disposition des
Betroffenen. Die Kriminal-

polizei muss also den Be-
troffenen über dieses Recht
informieren, hat aber die
Entscheidung des Betroffe-
nen zu akzeptieren, auch
wenn dieser darauf verzich-
tet. Ist der Inhaber einer
Wohnung nicht zugegen, so
kann ein erwachsener Mit-
bewohner dessen Rechte
ausüben. Wenn dies nicht
möglich ist, so sind der
Durchsuchung zwei unbe-
teiligte, vertrauenswürdige
Personen beizuziehen. Sol-
che vertrauenswürdige Per-
sonen können beispielswei-
se auch an der Amtshand-
lung nicht beteiligte Polizei-
beamte sein. Bei Gefahr im
Verzug kann davon ganz
abgesehen werden. In jedem
Fall ist dem Betroffenen so-
gleich oder längstens binnen
24 Stunden eine Bestätigung
über die Durchsuchung und
deren Ergebnis, sowie gege-
benenfalls die Anordnung
der Staatsanwaltschaft samt
gerichtlicher Entscheidung
auszufolgen oder zuzustel-
len. 

Zufallsfunde, d. h. Ge-
genstände, die auf die Bege-
hung einer anderen als der
Straftat schließen lassen, de-
rentwegen die Durchsu-
chung vorgenommen wurde,
sind ebenfalls sicherzustel-
len. Über sie muss ein be-
sonderes Protokoll aufge-
nommen und sofort der
Staatsanwaltschaft berichtet
werden. Die nach einer Si-
cherstellung entstandene
Berichtspflicht wird unten
näher ausgeführt.

Sonderbestimmungen
gibt es für die Durchsu-
chung von Räumen, die der
Ausübung bestimmter Beru-
fe, wie Verteidiger, Rechts-
anwälte, Notare, Fachärzte
für Psychiatrie, Psychothe-
rapeuten, Bewährungshel-
fer, Medienmitarbeiter, ge-
widmet sind. Hier ist von
Amts wegen ein Vertreter
der jeweiligen gesetzlichen
Interessensvertretung oder
der Medieninhaber oder sein
Vertreter beizuziehen.
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Bundesministerium für Justiz: Das Strafprozessreformgesetz
tritt am 1. Jänner 2008 in Kraft.
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Wie sieht ein „Haus-
durchsuchungsbefehl“ ab
dem 1. Jänner 2008 aus?
Der zukünftige „Hausdurch-
suchungsbefehl“ unterschei-
det sich nicht nur in der Ter-
minologie (gerichtlich be-
willigte Anordnung zur
Durchsuchung von Orten)
und im Layout, auch inhalt-
lich ist er etwas anders.
Während bisher beispiels-
weise das „Landesgericht
für Strafsachen X“ den Be-
fehl zum Durchsuchen der
Wohnung erteilt, trifft nun-
mehr die „Staatsanwalt-
schaft X“ aufgrund einer
(von ihr beantragten) ge-
richtlichen Bewilligung des
„Landesgerichts für Strafsa-
chen X“ die Anordnung
zum Durchsuchen der
Räumlichkeit.

Sicherstellung

Während die „vorläufige
Sicherstellung“ durch Orga-
ne des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes in der StPO
1975 nicht ausdrücklich ge-
regelt ist (§ 143 StPO 1975
ist ein Instrumentarium des
Untersuchungsrichters, die
Sicherheitsbehörden müssen
für die vorläufige Sicherung
§ 24 in Anspruch nehmen),
gibt es im Strafprozessre-
formgesetz präzise Diffe-
renzierungen dieser Befug-
nis. 

Das Gesetz unterscheidet
zwischen „Sicherstellung
von Gegenständen“ und „Si-
cherstellung durch Erteilung
von Verboten“.  Die Sicher-
stellung von Gegenständen
(§ 109 Z 1 lit. a) ist die vor-
läufige Begründung der
Verfügungsmacht über Ge-
genstände. Die Sicherstel-
lung durch Erteilung von
Verboten (§ 109 Z 1 lit. b)
besteht entweder im vorläu-
figen Verbot der Herausga-
be von Gegenständen oder
anderen Vermögenswerten
an Dritte (Drittverbot), oder
im vorläufigen Verbot der
Veräußerung oder Verpfän-
dung solcher Gegenstände

und Werte. Die „Beschlag-
nahme“ hingegen ist eine
exklusive Befugnis des Ge-
richts, der meist eine Sicher-
stellung vorangeht. Sie kann
eine gerichtliche Entschei-
dung auf Begründung oder
Fortsetzung einer Sicher-
stellung sein aber auch ein
gerichtliches Verbot der
Veräußerung, Belastung
oder Verpfändung von Lie-
genschaften oder Rechten,
die in einem öffentlichen
Buch eingetragen sind (§
109 Z 2). 

Eine spezielle Befugnis
ist die „Beschlagnahme von
Briefen“ (§ 134 Z 1).  Man
versteht darunter das Öffnen
und Zurückbehalten von
Briefen oder anderen Sen-
dungen, die der Beschuldig-
te abschickt hat oder die an
ihn gerichtet werden. Diese
Befugnis ist nicht im 1. Ab-
schnitt, sondern im 5. Ab-
schnitt des 8. Hauptstücks
mit anderen „geheimen“ Er-
mittlungsbefugnissen gere-
gelt. 

Einige Formvorschriften
der Sicherstellung sind bei
der „Beschlagnahme von
Briefen“ sinngemäß anzu-
wenden. Eine Beschlagnah-

me von Briefen ist nur
zulässig, wenn dies zur Auf-
klärung einer vorsätzlich be-
gangenen Straftat, die mit
mehr als einjähriger Frei-
heitsstrafe bedroht ist, erfor-
derlich ist und sich der Be-
schuldigte wegen einer sol-
chen Tat in Haft befindet
oder seine Vorführung oder
Festnahme deswegen ange-
ordnet wurde.

Unter welchen Vorausset-
zungen ist eine Sicherstel-
lung zulässig? Die Sicher-
stellung ist zulässig, wenn
sie erforderlich scheint 
1. aus Beweisgründen,
2. zur Sicherung pri-
vatrechtlicher Ansprüche (§
367) oder
3. zur Sicherung einer ge-
setzlich vorgesehenen ver-
mögensrechtlichen Anord-
nung, der Abschöpfung der
Bereicherung (§ 20 StGB),
des Verfalls (§ 20b StGB)
oder der Einziehung (§ 26
StGB).

Die Sicherstellung von
Gegenständen aus Beweis-
gründen ist nicht zulässig
und jedenfalls auf Verlan-
gen der betroffenen Person
aufzuheben, soweit und so-

bald der Beweiszweck
durch Bild-, Ton- oder sons-
tige Aufnahmen oder durch
Kopien schriftlicher Auf-
zeichnungen oder automati-
onsunterstützt verarbeiteter
Daten erfüllt werden kann
und nicht anzunehmen ist,
dass die sichergestellten Ge-
genstände selbst oder die
Originale der sichergestell-
ten Informationen in der
Hauptverhandlung in Au-
genschein zu nehmen sein
werden. Diese Entscheidung
sollte im Hinblick auf den
Verfahrensgrundsatz der
Unmittelbarkeit (§ 13) je-
denfalls mit der Staatsan-
waltschaft abgestimmt sein.

Von einer Sicherstellung
zur Sicherung einer Ent-
scheidung über privatrecht-
liche Ansprüche ist, soweit
möglich, auch das Opfer zu
verständigen. Durch diese
Bestimmung wurde dem
Verfahrensgrundsatz der
Beteiligung der Opfer (§ 10)
Rechung getragen.

Wer kann eine Sicher-
stellung anordnen, wer hat
sie durchzuführen? Grund-
sätzlich ist die Sicherstel-
lung von der Staatsanwalt-
schaft anzuordnen und von
der Kriminalpolizei durch-
zuführen. Bei Gefahr im
Verzug kann die Kriminal-
polizei eine Sicherstellung
auch ohne Anordnung der
Staatsanwaltschaft vorneh-
men (§ 99 Abs 2 iVm § 110
Abs 2). In diesem Fall hat
die Kriminalpolizei unver-
züglich mittels Anlassbe-
richt um Genehmigung an-
zufragen. 

Wird diese nicht erteilt,
so hat die Kriminalpolizei
die Sicherstellung sogleich
aufzuheben und den ur-
sprünglichen Zustand so-
weit wie möglich wieder
herzustellen. Hier wurde ei-
ne sinnvolle Eilkompetenz
geschaffen, um rechtzeiti-
ges, effizientes Einschreiten
zu gewährleisten. Durch die
unverzügliche Berichts-
pflicht ist gewährleistet,
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Einbruchswerkzeug: Die Kriminalpolizei kann am Tatort 
aufgefundenes  Tatwerkzeug aus eigenem sicherstellen. Eine
Anordnung der Staatsanwaltschaft ist nicht erforderlich.



dass die Kriminalpolizei
diese Kompetenz nicht über
Gebühr in Anspruch nimmt.

In welchen Fällen darf
die Kriminalpolizei anord-
nungsfrei sicherstellen? Die
Kriminalpolizei ist berech-
tigt, eine Sicherstellung von
Gegenständen aus eigenem
(§ 110 Abs 3) vorzunehmen,
wenn
1. sich die Gegenstände in
niemandes Verfügungs-
macht befinden,
2. sie am Tatort aufgefun-
den wurden und zur Bege-
hung der strafbaren Hand-
lung verwendet (tatsächli-
ches Tatwerkzeug) oder da-
zu bestimmt (potenzielles
Tatwerkzeug) worden sein
könnten,
3. sie geringwertig oder
vorübergehend leicht ersetz-
bar sind,
4. ihr Besitz allgemein ver-
boten ist,
5. es sich um „Eingriffsge-
genstände“ handelt.

Gewahrsamfreie Gegen-
stände dürfen unabhängig
von ihrem Wert bei Vorlie-
gen der allgemeinen Vor-
aussetzung für eine Sicher-
stellung (z. B. Beweisgrün-
de) von der Kriminalpolizei
sichergestellt werden. Der
Terminus „gewahrsamsfrei“
ist allerdings nicht im Sinne
juristischer Besitz- und In-
nehabungsverhältnisse aus-
zulegen, da sonst in den Fäl-
len des so genannten Subsi-

diargewahrsams eine Si-
cherstellung nicht möglich
wäre. D. h. Gegenstände,
deren sich der Beschuldigte
entledigt hat, dürfen sicher-
gestellt werden, auch wenn
sie sich beispielsweise auf
einem fremden Grundstück
befinden.

Die in Ziffer 2 vorge-
nommenen Beschränkungen
auf den Tatort und das Tat-
werkzeug führen in der Pra-
xis zu eigenartigen Ergeb-
nissen. Praktiker wenden zu
Recht ein, dass teures Tat-
werkzeug von der Kriminal-
polizei nicht gemäß § 110
Abs 3 sichergestellt werden
darf, wenn sich der Beschul-
digte damit vom Tatort ent-
fernt hat. In einem solchen
Fall wäre für die Sicherstel-
lung hochpreisigen Tat-
werkzeugs eine Anordnung
der Staatsanwaltschaft er-
forderlich, sofern nicht Ge-
fahr im Verzug vorliegt. 

Kriminalpolitisch unver-
ständlich scheint, dass trotz
entsprechender Zielsetzung
des Gesetzes im Hinblick
auf den Opferschutz, der
Kriminalpolizei keine Be-
fugnis (mit Ausnahme der
Gefahr im Verzug-Regelung
und bei geringwertigen Ge-
genständen) eingeräumt
wurde, dem Beschuldigten
Beutegegenstände abzuneh-
men. 

Als geringwertige Ge-
genstände werden im Hin-
blick auf die Judikatur zu §
141 StGB unter Berücksich-

tigung der letzten Wertgren-
zennovelle Sachen bis zu ei-
nem Wert von etwa 100 Eu-
ro angesehen.

Unklar scheint, was der
Gesetzgeber mit „vorüber-
gehend leicht ersetzbar“
meint. Folgt man den erläu-
ternden Bemerkungen zur
Regierungsvorlage, so sind
darunter Gegenstände des
täglichen Bedarfs (z. B.
Kleidungsstücke) zu verste-
hen. Zu weitreichend, wenn-
gleich sehr pragmatisch,
wäre eine Auslegung, die
„vorübergehend leicht er-
setzbar“ mit „vorüberge-
hend nicht benötigt“ gleich-
setzt. 

Allgemein verboten sind
beispielsweise der Besitz
von Suchtgift, von verbote-
nen Waffen und von Kriegs-
material. 

Als „Eingriffsgegenstän-
de“ im Sinne des Gesetzes
werden solche bezeichnet,
bei deren Herstellung in die
Rechte der jeweiligen
Rechtsinhaber widerrecht-
lich eingegriffen wurde (so
genannte Raubkopien). Die
aufgrund internationalen
Rechts bestehende Ver-
pflichtung, nationale  Maß-
nahmen zur Bekämpfung
dieser Kriminalitätsform zu
setzen, führte zur Schaffung
dieser Bestimmung. 

Nach Ansicht der Auto-
ren hätten die Sicherstel-
lungsbefugnisse für den kri-
minalpolizeilichen Bereich
wesentlich unkomplizierter

gestaltet werden können,
und so die Arbeit von
Staatsanwaltschaft und Kri-
minalpolizei erleichtert. Zu-
sätzlich wäre noch dem Op-
fer geholfen, wenn es
schneller zu seinem Eigen-
tum käme. Es hätte bei-
spielsweise die Kriminalpo-
lizei dazu ermächtigt wer-
den können, inkriminieren-
de Gegenstände aus eige-
nem sicherstellen zu dürfen.
Die Kriminalpolizei unter-
liegt in diesen Fällen oh-
nehin einer Sonderberichter-
stattungspflicht (siehe § 113
Abs 2); überdies hat sie für
die Verwahrung der vorläu-
fig sichergestellten Gegen-
stände zu sorgen. 

Welche Formvorschriften
sind bei der Sicherstellung
zu beachten? Vor jeder Si-
cherstellung ist der Betrof-
fene darauf hinzuweisen,
dass er die Gegenstände
oder Vermögenswerte, die
er in seiner Verfügungs-
macht hat und nunmehr si-
chergestellt werden sollen,
herauszugeben oder die Si-
cherstellung auf andere
Weise zu ermöglichen hat.
Weigert sich der Betroffene
das Gesuchte herauszuge-
ben, hat die Kriminalpolizei
die Möglichkeit, ihn zu
durchsuchen und kann so
die Sicherstellung erzwin-
gen. 

In jedem Fall ist der von
der Sicherstellung betroffe-
nen Person sogleich oder
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Die Sicherung 
von Spuren

Definitionsgemäß ist die
strafprozessuale Befugnis
der Sicherstellung auf die
vorläufige Begründung der
Verfügungsmacht über Ge-
genstände gerichtet. Spuren
(Blutstropfen, Sekrete,
Hautpartikel, Fingerab-
drücke u. dgl.) sind keine
„Gegenstände“ und können

daher nicht Gegenstand ei-
ner Sicherstellung sein. Da
sie meist mit Gegenständen
verbunden sind (an ihnen
haften), ist allerdings vom
Begriff her eine Nähe gege-
ben. 

Ist es erforderlich, Spu-
ren samt Spurenträger zu si-
chern, ist dieser sicherzu-
stellen. Möchte man aber
nur die Spur als solche (z.
B. eine Blutspur mit einem

Tupfer) sichern und benötigt
den Spurenträger nicht, so
findet sich im Strafprozess-
reformgesetz keine aus-
drückliche Regelung der
Spurensicherung. 

§ 124 Abs 2 normiert ei-
ne Eigenbefugnis der Krimi-
nalpolizei zur Auswertung
biologischer Tatortspuren.
Zweifellos ist dieser Aus-
wertungsbefugnis eine Spu-
rensicherungsbefugnis

immanent. Die Maßnahme
ist als allgemeine Ermitt-
lungstätigkeit im Sinne der
§§ 91 Abs 2 iVm 99 Abs 1
zu sehen. Im Unterschied
zur Sicherstellung, für die
eine spezielle Form der An-
lassberichterstattung (§ 113
Abs 2) normiert wurde, un-
terliegt die Sicherung von
Spuren keiner über § 100
Abs 2 hinausreichenden Be-
richtspflicht.

S P U R E N S I C H E R U N G
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längstens binnen 24 Stunden
eine Bestätigung über die
Sicherstellung auszufolgen
oder zuzustellen; darüber
hinaus ist sie über ihr Ein-
spruchsrecht zu informieren.

Die Kriminalpolizei hat
der Staatsanwaltschaft über
jede Sicherstellung unver-
züglich, längstens jedoch
binnen 14 Tagen zu berich-
ten, soweit sie die Sicher-
stellung nicht zuvor wegen
Wegfalls der Voraussetzun-
gen aufhebt. Dieser Bericht
kann mit dem nächstfolgen-
den verbunden werden,
wenn dadurch keine wesent-
lichen Interessen des Ver-
fahrens oder von Personen
beeinträchtigt werden und
die sichergestellten Gegen-
stände geringwertig sind,
sich in niemandes Verfü-
gungsmacht befinden oder
ihr Besitz allgemein verbo-
ten ist. 

Welche Formvorschriften
sind bei der Sicherstellung
von auf Datenträgern ge-
speicherten Informationen
zu beachten? Sollen auf Da-
tenträgern gespeicherte In-
formationen sichergestellt
werden, so hat jedermann
Zugang zu diesen Informa-
tionen zu gewähren und auf
Verlangen einen elektroni-
schen Datenträger in einem
gebräuchlichen Dateiformat
auszufolgen oder herstellen
zu lassen. 

Überdies hat er die Her-
stellung einer Sicherungsko-
pie der auf den Datenträgern
gespeicherten Informationen
zu dulden. Sind von einer
solchen Sicherstellung Per-
sonen betroffen, die nicht
Beschuldigte sind, sind auf
Antrag die angemessenen
und ortsüblichen Kosten zu
ersetzen, die ihr dadurch
oder durch die Ausfolgung
von Kopien notwendiger-
weise entstanden sind. Auch
hier besteht die Möglich-
keit, die Befugnis unter Be-
achtung der Verhältnis-
mäßigkeit zwangsweise
durchsetzen.

Widerspricht die von der
Sicherstellung betroffene
oder bei ihr anwesende Per-
son der Sicherstellung von
schriftlichen Aufzeichnun-
gen oder Datenträgern unter
Berufung auf eine gesetzlich
anerkannte Pflicht zur Ver-
schwiegenheit, so sind diese
Aufzeichnungen und Daten-
träger auf geeignete Art und
Weise gegen unbefugte Ein-
sichtnahme oder Verände-
rung zu sichern und dem
Gericht vorzulegen. Bis zur
Entscheidung des Gerichts
dürfen sie nicht eingesehen
werden. Diese Bestimmung
gilt sinngemäß auch bei der
Sicherstellung von Briefen.

Wer sorgt für die Ver-
wahrung der sichergestell-
ten Gegenstände? Bis zur
Entscheidung über die Be-
schlagnahme hat die Krimi-
nalpolizei und erst danach
die Staatsanwaltschaft für
die Verwahrung sicherge-
stellter Gegenstände zu sor-
gen. Das bedeutet, dass si-
chergestellte Gegenstände
erst dann an die Justiz über-
mittelt werden dürfen, wenn
die gerichtliche Entschei-
dung auf Beschlagnahme
vorliegt. Bis zu diesem Zeit-
punkt sind auch die Kosten
der Verwahrung durch die
Kriminalpolizei zu tragen.
Die Staatsanwaltschaft ist
allerdings verpflichtet, so-
gleich bei Gericht die Be-

schlagnahme zu beantragen
oder die Aufhebung der Si-
cherstellung anzuordnen.

Die Sicherstellung endet, 
• wenn die Kriminalpolizei
sie aufhebt oder 
• wenn die Staatsanwalt-
schaft die Aufhebung anord-
net oder 
• wenn das Gericht die Be-
schlagnahme anordnet.

Die Kriminalpolizei darf
eine Sicherstellung nach §
110 Abs 3 wegen Fehlens
oder Wegfalls der Voraus-
setzungen aufheben. Die
Aufhebung aller angeordne-
ten Sicherstellungen oder
Sicherstellungen, die in
Ausübung der Eilkompetenz
(§ 99 Abs 2 iVm § 110 Abs
2) wegen Gefahr im Verzug
erfolgt sind, unterliegen der
Anordnung der Staatsan-
waltschaft. Allerdings wäre
es (theoretisch) möglich,
dass die Kriminalpolizei bei
Gefahr im Verzug (§ 99 Abs
2 iVm § 113 Abs 1 Z 2)
selbst eine Entscheidung
trifft.

Anmerkung: Bei der Si-
cherstellung von „Eingriffs-
gegenständen“ hat die Kri-
minalpolizei gemäß § 113
Abs 2 nach den Bestimmun-
gen der §§ 4 und 5 des Pro-
duktpirateriegesetzes, BG-
Bl. I Nr. 56/2004, vorzuge-
hen. In diesem Fall wird (in
Ermangelung eines Offizial-
delikts) kein Bericht an die
Staatsanwaltschaft übermit-

telt sondern der Akt dem
Zollamt Villach abgetreten. 

Dieses hat die Verständi-
gung des Rechtsinhabers,
sofern dieser nicht schon
von der Kriminalpolizei er-
reicht werden konnte, und
die weiteren Veranlassun-
gen über die sichergestellten
Gegenstände zu treffen. Ei-
ne Zuständigkeit der Staats-
anwaltschaft wäre nur dann
gegeben, wenn dem Käufer
die Echtheit der Marke zu-
gesichert wurde und die Tat
als strafbare Handlung iSd
§§ 146 ff StGB zu beurtei-
len wäre.

Wem sind die Gegenstän-
de auszufolgen? Wenn der
Grund für die weitere Ver-
wahrung sichergestellter
Gegenstände wegfällt, sind
diese grundsätzlich jener
Person auszufolgen, in de-
ren Verfügungsmacht sie si-
chergestellt wurden.

Ist diese Person offen-
sichtlich nicht zum Besitz
berechtigt, sind sie der be-
rechtigten Person auszufol-
gen. Kann eine solche nicht
ohne unverhältnismäßigen
Aufwand festgestellt wer-
den, sind die Gegenstände
nach § 1425 ABGB ge-
richtlich zu hinterlegen. Die
hievon betroffenen Perso-
nen sind von der Hinterle-
gung zu verständigen.

Im Fall einer Sicherstel-
lung zur Sicherung pri-
vatrechtlicher Ansprüche
hat die Staatsanwaltschaft
die Rückgabe des Gegen-
standes an das Opfer anzu-
ordnen, wenn eine Be-
schlagnahme aus Beweis-
gründen nicht erforderlich
ist und in die Rechte Dritter
dadurch nicht eingegriffen
wird. Auch diese Bestim-
mung ist eine Folge des
Verfahrensgrundsatzes Op-
ferbeteiligung (§ 10).

Franz Eigner/
Walter Dillinger

In der nächsten Ausgabe:
Identitätsfeststellung und
Festnahme.
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„Raubkopien“: „Eingriffsgegenstände“ sind Gegenstände,
bei deren Herstellung in die Rechte der jeweiligen 
Rechtsinhaber widerrechtlich eingegriffen wurde.


